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02. Elternbrief  zur Corona-Lage 
                                 Dortmund, 17.09.2021 

A –   Ab Montag, 20.09., Testung montags, mittwochs und freitags 
B –   Neue Quarantäne-Regelungen weniger streng  
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
zunächst einmal möchte ich  Ihnen/ euch eine kurze Rückmeldung zu den ersten vier Wochen ge-
ben.  
Nach anfänglich höheren Zahlen an Infektions- und Quarantänefällen, die sich aber noch in Gren-
zen hielten, sind diese inzwischen wieder etwas gesunken. Ich hoffe, dass es so bleibt.  
Weniger erfreulich ist der aktuell erhöhte Krankenstand (nicht corona-bedingt) unter den Lehrper-
sonen. Wir versuchen mit allen Kräften, die Unterrichtsversorgung so gut wie möglich abzusichern. 
In einzelnen Klassen ist dies manchmal eine Herausforderung.  
  
A – Wöchentliche Testungen vom Ministerium auf drei erhöht 
 
Ab Montag, 20.09., finden die drei Testungen nun immer montags, mittwochs und freitags in 
der 1. Stunde in der gewohnten Form statt.  
Nachtestungen sind in Absprache mit dem Testungsteam immer am Dienstag und Donnerstag ab 
der 1. Stunde, bei späterem Unterrichtsbeginn auch in der 2. Stunde.  Danke für dieses Angebot 
des Testungsteams, dem ich für seine tolle Arbeit ein großes Kompliment aussprechen möchte. 
 
Die Fachlehrkräfte der 1. Stunde am Di und Do sind gehalten, die SuS an die Nachtestung zu er-
innern, die laut Abwesenheitsliste am Vortag und damit bei der Testung gefehlt haben.  
Doppelt geimpfte Schüler müssen nicht mehr getestet werden, wenn sie einmal einen gültigen Be-
leg der Lehrkraft vorgelegt haben.  
 
B –   Neue Quarantäne-Regelungen bei einem Corona-Fall in einer Klasse 
Bitte um Ihre Mithilfe: 
Sollte Ihr Kind ein positives PCR-Ergebnis haben, informieren Sie bitte wie gehabt Ihre Klassenlei-
tung. Dann gilt eine Quarantäne-Pflicht wie gewohnt.  
Neu:  
Die Sitznachbarn (rechts, links, vorne, hinten) werden nicht in mehr Quarantäne geschickt, auch 
nicht mehr die engen Kontakte auf dem Schulhof. Dennoch: Wenn die Hygiene-Regeln nicht 
beachtet wurden, wird es eine Nachverfolgung der Kontakte geben und dann eventuell auch eine 
Quarantäne.  

  
Hierzu gibt das MSB folgende Hinweise, allerdings in Behördensprache:  
(Auszug aus der heutigen Schulmail der Bezirksregierung)  
 
„1.    Regelungen zur Quarantäne: 
 Die Quarantäne für Kontaktpersonen, also nicht selbst infizierte Personen, ist nur ausnahmsweise 
(z. B. mangelhafte Einhaltung von Hygieneregeln; besonders enger Kontakt, über das Normalmaß 
hinausgehender Kontakt zur infizierten Person) erforderlich und wird von der Gesundheitsbehörde 
im Einzelfall entschieden.  
 
Hinweis: Entscheidend ist hier, dass die Schule über ein Hygienekonzept verfügt und dieses auch 
eingehalten wird (also insbes. Maskentragen im Unterricht). Anderenfalls muss mit Quarantänisie-
rung der Kontaktpersonen gerechnet werden. 
· Sollte die Quarantäne für asymptomatische Schülerinnen und Schüler als Kontaktpersonen den-
noch ausnahmsweise angeordnet werden, soll sie durch „Freitestung“ frühzeitig beendet werden,  
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um die Wiederteilnahme am Unterricht zu ermöglichen. Die Durchführung von Freitestungen fällt 
nicht in die Verantwortung der Schulen.  
  
· Eine Freitestung ist am fünften Tag mittels eines PCR-Tests oder eines qualitativ hochwer-
tiger Antigen-Schnelltests möglich. Der Nachweis einer erfolgreichen Freitestung muss der 
Schule vorgelegt werden, da nur so der Verdacht einer Gefahr für  die Gesundheit Dritter (§ 54 
Absatz 3 Schulgesetz) ausgeräumt werden kann.  
Hinweis: Eine Freitestung in der Schule ist demnach nicht möglich, da er in der Schule vorgelegt 
werden muss. 
·  Qualitativ hochwertig sind Antigen-Schnelltests, die vom Paul-Ehrlich-Institut als „dem derzeiti-
gen Stand der Technik entsprechend“ bewertet wurden. Eine Liste der entsprechenden Antigen-
Schnelltests finden Sie derzeit unter: https://www.pei.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-sensitivi-taet-sars-cov-2-antigentests-04-12-
2020.pdf?__blob=publication-File&v=55).“  (Ende des Auszuges) 
 
Ich hoffe sehr, dass dies alles nicht nötig sein wird.  
 
 
Abschließend darf ich auch berichten, dass der Präsenzunterricht von Lehrkräften und Kindern 
sehr geschätzt wird und auch erfolgreich gearbeitet wird. 
 
Am Montag, 20.09., 19.00 Uhr, findet die Schulpflegschaftssitzung in der Pausenhalle statt. 
Wir freuen uns sehr darauf, die neuen Elternvertreter kennen lernen zu dürfen. Ein wichtiges The-
ma werden Klassenfahrten sein.  
 
Am Dienstag, 05.10., 18.30 Uhr, tagt die Schulkonferenz um 18.30 Uhr im Musikraum.  
 
 
Bleiben Sie uns auch weiterhin alle gesund! 
  
 
Herzliche Grüße 
 
Christel Stegemann 
Schulleiterin  
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